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  Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Investmentfonds 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 17. Juli 2015 

- III C 3 - S 7160-h/12/10001 (2015/0560182) – 
   GZ  III C 3 - S 7160-h/12/10001 

DOK  2015/1014392 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Die Aufhebung des Investmentgesetzes und die gleichzeitige Schaffung eines Kapitalanlage-
gesetzbuches durch das AIFM-Umsetzungsgesetz vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981) erfor-
derte eine Änderung der Gesetze, die bisher Bezug auf das Investmentgesetz nahmen. Daher 
wurde durch Artikel 4 des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer 
Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz) vom 
18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) der Wortlaut der Steuerbefreiung für die „Verwaltung 
von Investmentvermögen nach dem Investmentgesetz“ nach § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG mit 
Wirkung vom 24. Dezember 2013 neu gefasst. Danach erstreckt sich die Steuerbefreiung 
nunmehr auf die „Verwaltung von Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes“. 
Der Umfang der nach der Vorschrift umsatzsteuerfreien Verwaltungsleistungen wurde durch 
die Neuregelung weitgehend unverändert aufrechterhalten, aber an die geänderten Begriff-
lichkeiten angepasst.  
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 4. November 2015 - III C 2 -
S 7304/15/10001 (2015/0982961), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 
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1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe „4.8.13. Verwaltung von Investmentvermögen 
und von Versorgungseinrichtungen“ durch die Angabe „4.8.13. Verwaltung von 
Investmentfonds und von Versorgungseinrichtungen“ ersetzt.  

 
2. Das Abkürzungsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Angabe „InvG = Investmentgesetz“ wird durch die Angabe „InvStG = Invest-
mentsteuergesetz“ ersetzt. 

 
b) Nach der Angabe „JVEG = Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz“ wird die 

Angabe „KAGB = Kapitalanlagegesetzbuch“ eingefügt. 
 

 
3. In Abschnitt 4.8.10 Abs. 2 Satz 4 wird das Wort „InvG“ durch das Wort „KAGB“ 

ersetzt.  
 
4. Abschnitt 4.8.13 wird wie folgt gefasst: 

„4.8.13. Verwaltung von Investmentfonds und von Versorgungseinrichtungen  
A l l ge m ei n es  und  Be g r i f f sb es t i mmu nge n  

(1)  1Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG erstreckt sich auf „die Verwal-
tung von Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz“; nicht unter die Steuerbefrei-
ung fallen Leistungen der Vermögensverwaltung mit Wertpapieren, bei der die mit den Leis-
tungen beauftragte Bank auf Grund eigenen Ermessens über den Kauf und Verkauf von Wert-
papieren entscheidet und diese Entscheidung durch den Kauf und Verkauf der Wertpapiere 
vollzieht (vgl. EuGH-Urteil vom 19. 7. 2012, C-44/11, BStBl II S. 945, und BFH-Urteil vom 
11. 10. 2012, V R 9/10, BStBl 2014 II S. 279). 2Das InvStG ist anzuwenden auf Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des § 1 Abs. 2 KAGB und 
Alternative Investmentfonds (AIF) im Sinne des § 1 Abs. 3 KAGB sowie auf Anteile an 
OGAW oder AIF (§ 1 Abs. 1 Satz 1 InvStG). 3Unter die Steuerbefreiung fällt jedoch nur 
die Verwaltung von OGAW und AIF in Form von Investmentfonds nach dem InvStG. 
4Soweit sich keine abweichende Begriffsbestimmung aus dem InvStG ergibt, gelten die 
Begriffsbestimmungen des KAGB entsprechend. 

(2)   1OGAW sind Investmentvermögen, die die Anforderungen der Richtlinie 
2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordi-
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte OGAW 
(ABl. EU 2009 Nr. L 302/32) erfüllen (§ 1 Abs. 2 KAGB). 2AIF sind alle Investmentver-
mögen, die keine OGAW sind (§ 1 Abs. 3 KAGB). 3Unter AIF fallen somit alle geschlos-
senen Fonds und alle offenen Fonds, die nicht als OGAW gelten. 4Ein Investmentvermö-
gen ist nach § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der 
von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten 
Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und der kein operativ tätiges 
Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. 5Eine Anzahl von Anlegern ist gegeben, 
wenn die Anlagebedingungen, die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Organis-
mus für gemeinsame Anlagen die Anzahl möglicher Anleger nicht auf einen Anleger 
begrenzen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 KAGB). 

(3)  1Investmentfonds im Sinne des InvStG sind OGAW oder AIF, die die Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 1b Satz 2 InvStG erfüllen. 2Als Investmentfonds im Sinne des § 1 
Abs. 1b Satz 2 InvStG gilt auch ein bestandgeschütztes Investmentvermögen unter den 
Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 InvStG.3Nach § 1 Abs. 1f InvStG können inländische 
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mit veränderlichem Kapital oder einer offenen Investmentkommanditgesellschaft gebil-
det werden. 4Sondervermögen sind inländische offene Investmentvermögen in Vertrags-
form, die von einer Verwaltungsgesellschaft, z.B. der Kapitalverwaltungsgesellschaft im 
Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 1 KAGB, für Rechnung der Anleger nach Maßgabe des KAGB 
und den Anlagebedingungen, nach denen sich das Rechtsverhältnis der Verwaltungsge-
sellschaft zu den Anlegern bestimmt, verwaltet werden (§ 1 Abs. 10 KAGB). 
5Inländische Spezial-Investmentfonds sind Sondervermögen oder Investmentaktienge-
sellschaften mit veränderlichem Kapital, die auf Grund einer schriftlichen Vereinba-
rung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf Grund ihrer Satzung nicht mehr 
als 100 Anleger oder Aktionäre haben, die nicht natürliche Personen sind (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 InvStG). 

(4)  1Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz 
und Hauptverwaltung im Inland, deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, inländi-
sche Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländische AIF zu verwal-
ten (§ 17 Abs. 1 Satz 1 KAGB). 2Je nach Art des verwalteten Investmentvermögens 
bestehen Kapitalverwaltungsgesellschaften in zwei Ausprägungen. 3OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaften sind Kapitalverwaltungs-gesellschaften nach § 17 KAGB, die 
mindestens einen OGAW verwalten oder zu verwalten beabsichtigen (§ 1 Abs. 15 
KAGB). 4AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Kapitalgesellschaften nach § 17 
KAGB, die mindestens einen AIF verwalten oder zu verwalten beabsichtigen (§ 1 
Abs. 16 KAGB). 5Kapitalverwaltungsgesellschaften, die vom Investmentvermögen oder 
im Namen des Investmentvermögens bestellt sind und auf Grund dieser Bestellung für 
die Verwaltung des Investmentvermögens verantwortlich sind (externe Kapitalverwal-
tungsgesellschaften), dürfen neben der kollektiven Vermögensverwaltung von OGAW 
bzw. AIF nur die Dienstleistungen und Nebendienstleistungen nach § 20 Abs. 2 bzw. 
Abs. 3 KAGB erbringen. 6Sie dürfen jedoch nicht ausschließlich die in § 20 Abs. 2 Nr. 1 
bis 4 KAGB bzw. § 20 Abs. 3 Nr. 1 bis 6 KAGB genannten Leistungen erbringen, ohne 
auch die kollektive Vermögensverwaltung zu erbringen (§ 20 Abs. 4 KAGB). 

(5)  1Die OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass für jeden 
von ihr verwalteten OGAW eine Verwahrstelle beauftragt wird, die ein im Sinne des 
§ 68 Abs. 2 KAGB zugelassenes Kreditinstitut ist (§ 68 Abs. 1 Satz 1 KAGB); die AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft muss nach § 80 Abs. 1 KAGB dafür sorgen, dass eine 
Verwahrstelle im Sinne des § 80 Abs. 2 oder 3 KAGB beauftragt wird. 2Die Verwahr-
stelle ist neben den Verwahraufgaben nach § 72 KAGB bzw. § 81 KAGB zu sonstigen 
Aufgaben nach Maßgabe der §§ 74 bis 79 KAGB bzw. der §§ 83 bis 89a KAGB ver-
pflichtet. 3Nach Artikel 22 Abs. 3 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte OGAW (ABl. EU 2009 
Nr. L 302/32) muss die Verwahrstelle u.a. dafür sorgen, dass die Ausgabe und die Rück-
nahme sowie die Berechnung des Wertes der Anteile nach den gesetzlichen Vorschriften oder 
Vertragsbedingungen erfolgt. 4Für OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften bestimmt 
§ 76 Abs. 1 Nr. 1 KAGB demgemäß, dass die Verwahrstelle im Rahmen ihrer Kontroll-
funktion sicherzustellen hat, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und die 
Ermittlung des Wertes der Anteile den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen 
entsprechen. 5Die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile hat die Verwahrstelle selbst vor-
zunehmen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 KAGB). 6Die Bewertung des Werts eines inländischen 
OGAW je Anteil oder Aktie wird entweder von der Verwahrstelle unter Mitwirkung der 
OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft oder nur von der OGAW-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft vorgenommen (§ 212 KAGB). 7Hinsichtlich der Bestimmungen für die Ver-
wahrstellen von AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften wird auf die Vorschriften für 
AIF-Verwahrstellen (§§ 80 bis 90 KAGB) verwiesen. 

(6)  1Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann unter den Bedingungen des § 36 Abs. 1 
KAGB Aufgaben, die für die Durchführung der Geschäfte wesentlich sind, zum Zwecke einer 
effizienteren Geschäftsführung auf ein anderes Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) 
auslagern. 2So muss das Auslagerungsunternehmen z.B. über ausreichende Ressourcen für 
die Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben verfügen und die Personen, die die 
Geschäfte des Auslagerungsunternehmens tatsächlich leiten, müssen zuverlässig sein 
und über ausreichende Erfahrung verfügen. 3Eine weitere Bedingung ist, dass die Aus-
lagerung die Wirksamkeit der Beaufsichtigung der Kapitalverwaltungsgesellschaft in keiner 
Weise beeinträchtigen darf; insbesondere darf sie weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
daran hindern, im Interesse ihrer Anleger zu handeln, noch darf sie verhindern, dass der 
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4Das Auslagerungsunternehmen darf die ihm übertragenen ausgelagerten Aufgaben 
unter den Bedingungen des § 36 Abs. 6 KAGB weiter übertragen (Unterauslagerung). 

(7)  1Die Verwahrstelle darf der Kapitalverwaltungsgesellschaft aus den zu einem inländi-
schen OGAW bzw. AIF gehörenden Konten nur die für die Verwaltung des inländischen 
OGAW bzw. AIF zustehende Vergütung und den ihr zustehenden Ersatz von Aufwendungen 
auszahlen (§§ 79 und 89a KAGB). 2Werden die zu einem inländischen AIF gehörenden 
Konten bei einer anderen Stelle nach § 83 Abs. 6 Satz 2 KAGB geführt, bedarf die Aus-
zahlung der der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des inländi-
schen AIF zustehenden Vergütung und des ihr zustehenden Ersatzes von Aufwendungen 
der Zustimmung der Verwahrstelle (§ 89a Abs. 1 Satz 2 KAGB).  
V e r w al tu n g  v on  In v e s tm e n t f o nds  n a ch  de m In v e s tm en t s te u e r ge se t z   

(8)  1Der Begriff der „Verwaltung von Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz“ 
bezieht sich nur auf das Objekt der Verwaltung, den Investmentfonds und nicht auch auf die 
Verwaltungstätigkeit als solche. 2Demzufolge sind andere Tätigkeiten als die Verwaltung, 
insbesondere Tätigkeiten der Verwahrung von Investmentfonds sowie sonstige Aufgaben 
nach Maßgabe der §§ 72 bis 79 KAGB bzw. der §§ 81 bis 89a KAGB, nicht steuerbegüns-
tigt. 

(9)  1Unter die Steuerbefreiung fällt die Verwaltung inländischer und ausländischer Invest-
mentfonds im Sinne des InvStG. 2Nicht begünstigt ist die Verwaltung von geschlossenen 
Fonds, weil diese Fonds regelmäßig nicht das Erfordernis einer mindestens einmal im 
Jahr bestehenden Rückgabemöglichkeit des Anlegers nach § 1 Abs. 1b Satz 2 Nr. 2 
InvStG erfüllen. 3Die Anwendung der Steuerbefreiung setzt das Vorliegen eines steuerbaren 
Leistungsaustauschs voraus. 4Die Steuerbefreiung ist unabhängig davon anzuwenden, in wel-
cher Rechtsform der Leistungserbringer auftritt. 5Für die Steuerbefreiung ist auch unerheb-
lich, dass § 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KAGB (Auslagerung) verlangt, dass bei der Übertragung 
der Portfolioverwaltung ein für Zwecke der Vermögensverwaltung oder Finanzportfo-
lioverwaltung zugelassenes oder registriertes Unternehmen, das der Aufsicht unterliegt, 
benannt wird. 
V e r w al tu n g  d es  In v e s tm en t f ond s  du r ch  e in e  e x t e rn e  
K a p i t a lv e rw a l t ungs ge s e l l s c ha f t  

(10)  1Durch die Verwaltung des Investmentfonds erfüllt die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft ihre gegenüber den Anlegern auf Grund des Investmentvertrags bestehenden Ver-
pflichtungen. 2Dabei können die zum Investmentfonds gehörenden Vermögensgegenstände 
nach Maßgabe der Vertragsbedingungen im Eigentum der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
oder im Miteigentum der Anleger stehen. 3Es liegt eine Verwaltungsleistung gegenüber den 
Anlegern als Leistungsempfänger vor. 
In v e s t m en t f onds  in  Fo r m e in e r  In v e s tm e n t ge s e l l s ch a f t   
( in t e rn e  V e rw al tun g)  

(11)  1Hat der Investmentfonds die Organisationsform einer Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital im Sinne der §§ 108 bis 123 KAGB oder einer offenen In-
vestmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 124 bis 138 KAGB, ist der Anleger Akti-
onär bzw. Gesellschafter. 2Seine konkrete Rechtsstellung richtet sich nach gesellschafts-
rechtlichen Regelungen und der Satzung bzw. dem Gesellschaftsvertrag der Investmentge-
sellschaft. 3Soweit keine separate schuldrechtliche Vereinbarung über die Erbringung einer 
besonderen Verwaltungsleistung besteht, ist insofern kein Leistungsaustausch zwischen der 
Investmentgesellschaft und ihren Aktionären bzw. Gesellschaftern anzunehmen. 4Der 
Anspruch auf die Verwaltungsleistung ergibt sich aus der Gesellschafterstellung. 5Die Ver-
waltung des Investmentfonds durch die Investmentgesellschaft ist insoweit ein nicht steuerba-
rer Vorgang.  
A u s l a ge r un g  vo n  Ve r w a l tu n gs t ä t i gke i t e n  d u r ch  e in e  
K a p i t a lv e rw a l t ungs ge s e l l s c ha f t  

(12)  1Beauftragt eine Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Dritten mit der Verwaltung des 
Investmentfonds, erbringt dieser eine Leistung gegenüber der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, indem er die ihr insoweit obliegende Pflicht erfüllt. 2Der Dritte wird ausschließlich auf 
Grund der vertraglichen Vereinbarung zwischen ihm und der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
tätig, so dass er auch nur ihr gegenüber zur Leistung verpflichtet ist. 
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(13)  1Beauftragt eine intern verwaltete Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital bzw. eine intern verwaltete offene Investmentkommanditgesellschaft einen Drit-
ten mit der Wahrnehmung von Aufgaben, erbringt der Dritte ihr gegenüber eine Leistung, da 
grundsätzlich der intern verwalteten Investmentgesellschaft die Anlage und die Verwaltung 
ihrer Mittel obliegt. 2Beauftragt eine extern verwaltete Investmentgesellschaft im Sinne des 
Satzes 1 eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung und Anlage ihrer Mittel, ist 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft Vertragspartnerin des von ihr mit bestimmten Verwal-
tungstätigkeiten beauftragten Dritten. 3Dieser erbringt somit auch nur gegenüber der Kapital-
verwaltungsgesellschaft und nicht gegenüber der Investmentgesellschaft eine Leistung. 
A u s ge l a ge r t e  V e rwa l t un gs t ä t i gk e i t en  a l s  G e ge ns t a nd  d e r  S t e u er b e f r e i -
u n g  

(14)  1Für Tätigkeiten im Rahmen der Verwaltung von Investmentfonds, die nach § 36 
Abs. 1 KAGB auf ein anderes Unternehmen ausgelagert worden sind, kann ebenfalls die 
Steuerbefreiung in Betracht kommen. 2Zur steuerfreien Verwaltung gehören auch Dienstleis-
tungen der administrativen und buchhalterischen Verwaltung eines Investmentfonds durch 
einen außen stehenden Verwalter, wenn sie ein im Großen und Ganzen eigenständiges Ganzes 
bilden und für die Verwaltung dieser Investmentfonds spezifisch und wesentlich sind. 3Rein 
materielle oder technische Dienstleistungen, die in diesem Zusammenhang erbracht werden, 
wie z.B. die Zurverfügungstellung eines Datenverarbeitungssystems, fallen nicht unter die 
Steuerbefreiung. 4Ob die Dienstleistungen der administrativen und buchhalterischen Verwal-
tung eines Investmentfonds durch einen außen stehenden Verwalter ein im Großen und Gan-
zen eigenständiges Ganzes bilden, ist danach zu beurteilen, ob die übertragenen Aufgaben für 
die Durchführung der Geschäfte der Kapitalverwaltungsgesellschaft/Investmentgesellschaft 
unerlässlich sind und ob der außen stehende Verwalter die Aufgaben eigenverantwortlich aus-
zuführen hat. 5Vorbereitende Handlungen, bei denen sich die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft/Investmentgesellschaft eine abschließende Entscheidung vorbehält, bilden regelmäßig 
nicht ein im Großen und Ganzen eigenständiges Ganzes. 6Demgegenüber fallen Leistungen, 
die in der Abgabe von Empfehlungen zum An- und Verkauf von Vermögenswerten (z.B. 
Wertpapiere oder Immobilien) gegenüber einer Kapitalverwaltungsgesellschaft bestehen, 
unter die Steuerbefreiung, wenn eine enge Verbindung zu der spezifischen Tätigkeit einer 
Kapitalverwaltungsgesellschaft besteht. 7Davon ist auszugehen, wenn die Empfehlung für 
den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten konkret an den rechtlichen und tatsächlichen 
Erfordernissen der jeweiligen Wertpapieranlage ausgerichtet ist, die Empfehlung für den Kauf 
oder Verkauf von Vermögenswerten auf Grund ständiger Beobachtung des Fondsvermögens 
erteilt wird und auf einem stets aktuellen Kenntnisstand über die Zusammenstellung des Ver-
mögens beruht (vgl. BFH-Urteil vom 11. 4. 2013, V R 51/10, BStBl II S. 877, EuGH-Urteil 
vom 7. 3. 2013, C-275/11, BStBl II S. 900). 

(15)  1Für die Beurteilung der Steuerbefreiung ist im Übrigen grundsätzlich ausschließlich 
die Art der ausgelagerten Tätigkeiten maßgebend und nicht die Eigenschaft des Unterneh-
mens, das die betreffende Leistung erbringt. 2§ 36 KAGB ist insoweit für die steuerliche 
Beurteilung der Auslagerung ohne Bedeutung. 3Soweit Aufgaben der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft/Investmentgesellschaft von den Verwahrstellen wahrgenommen oder auf diese 
übertragen werden, die zu den administrativen Tätigkeiten der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft/Investmentgesellschaft und nicht zu den Tätigkeiten als Verwahrstelle gehören, kann 
die Steuerbefreiung auch dann in Betracht kommen, wenn sie durch die Verwahrstellen 
wahrgenommen werden. 
S t e u er f r e i e  V e r w al tu n gs t ä t i gk e i t e n   

(16)  Insbesondere folgende Tätigkeiten der Verwaltung eines Investmentfonds durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital, die offene Investmentkommanditgesellschaft oder die Verwahrstelle sind steuer-
frei nach § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG: 
1. Portfolioverwaltung, 
2. Risikomanagement, 
3. Ausübung des Sicherheitenmanagements (Verwalten von Sicherheiten, sog. Collateral 

Management, das im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften nach § 200 Abs. 2 KAGB 
Aufgabe der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft ist), 

4. Folgende administrative Leistungen, soweit sie nicht dem Anteilsvertrieb dienen: 
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Rechnungslegungsdienstleistungen (u.a. Fondsbuchhaltung und die Erstellung von Jah-
resberichten und sonstiger Berichte), 

b) Bewertung und Preisfestsetzung (Ermittlung und verbindliche Festsetzung des Anteils-
preises),  

c) Überwachung und Einhaltung der Rechtsvorschriften (u.a. Kontrolle der Anlagegrenzen 
und der Marktgerechtigkeit (Fonds-Controlling)), 

d) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (diese Aufgabe wird nach § 71 Abs. 1 KAGB 
von der Verwahrstelle ausgeführt), 

e) Führung des Anteilinhaberregisters, 
f) Beantwortung von Kundenanfragen und Übermittlung von Informationen an Kunden, 

auch für potentielle Neukunden,  
g) Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Gewinnausschüttung, 
h) Erstellung von Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand und Zertifikate, ausge-

nommen Erstellung von Steuererklärungen), 
i) Führung gesetzlich vorgeschriebener und im Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschrie-

bener Aufzeichnungen, 
j) die aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Prospekterstellung. 

(17)  1Wird von einem außen stehenden Dritten, auf den Verwaltungsaufgaben übertragen 
wurden, nur ein Teil der Leistungen aus dem vorstehenden Leistungskatalog erbracht, kommt 
die Steuerbefreiung nur in Betracht, wenn die erbrachte Leistung ein im Großen und Ganzen 
eigenständiges Ganzes bildet und für die Verwaltung eines Investmentfonds spezifisch und 
wesentlich ist. 2Leistungen, die in der Abgabe von Empfehlungen zum An- und Verkauf von 
Vermögenswerten (z.B. Wertpapiere oder Immobilien) gegenüber einer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft bestehen, können unter die Steuerbefreiung fallen (vgl. Absatz 14 Sätze 6 
und 7). 3Für eine administrative Leistung nach Absatz 16 Nr. 4 Buchstabe e bis j kommt im 
Fall der Auslagerung auf einen außen stehenden Dritten die Steuerbefreiung nur in Betracht, 
wenn die Leistung von dem Dritten gemeinsam mit einer der in Absatz 16 Nr. 4 Buch-
stabe a bis d aufgeführten administrativen Leistungen erbracht wird. 4Erbringt eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, eine Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital, eine offene Investmentkommanditgesellschaft oder eine Verwahrstelle Verwal-
tungsleistungen bezüglich des ihr nach dem KAGB zugewiesenen Investmentfonds, kann die 
Steuerbefreiung unabhängig davon in Betracht kommen, ob ggf. nur einzelne Verwaltungs-
leistungen aus dem vorstehenden Leistungskatalog erbracht werden. 
S t e u er p f l i c h t i ge  T ä t i gke i t en  i m  Zu sa mm e nh a n g  mi t  d e r  Ve r w a l tu n g  

(18)  Insbesondere folgende Tätigkeiten können nicht als Tätigkeiten der Verwaltung eines 
Investmentfonds angesehen werden und fallen daher nicht unter die Steuerbefreiung nach 
§ 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG, soweit sie nicht Nebenleistungen zu einer nach Absatz 16 steuer-
freien Tätigkeit sind: 
1. Erstellung von Steuererklärungen, 
2. Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung wie allgemeine Rechercheleis-

tungen - sofern diese nicht unselbständige Nebenleistungen zu Beratungsleistungen mit 
konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für Vermögenswerte (z.B. Wertpapiere oder 
Immobilien) sind -, insbesondere 
a) die planmäßige Beobachtung der Wertpapiermärkte, 
b) die Beobachtung der Entwicklungen auf den Märkten, 
c) das Analysieren der wirtschaftlichen Situation in den verschiedenen Währungszonen, 

Staaten oder Branchen, 
d) die Prüfung der Gewinnaussichten einzelner Unternehmen, 
e) die Aufbereitung der Ergebnisse dieser Analysen. 

3. Beratungsleistungen ohne konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, 
4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Anteilsvertrieb, wie z.B. die Erstellung von 

Werbematerialien. 
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(19)  1Nicht nach § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG steuerfrei sind insbesondere alle Leistungen 
der Verwahrstelle als Verwahr- oder Kontrollstelle gegenüber der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft. 2Dies sind insbesondere folgende Leistungen: 
1. Verwahrung der Vermögensgegenstände des Investmentfonds; hierzu gehören z.B.: 

a) die Verwahrung der zu einem Investmentfonds gehörenden Wertpapiere, Einlagenzerti-
fikate und Bargeldbestände in gesperrten Depots und Konten, 

b) die Verwahrung von als Sicherheiten für Wertpapiergeschäfte oder Wertpapier-
Pensionsgeschäfte verpfändeten Wertpapieren oder abgetretenen Guthaben bei der 
Verwahrstelle oder unter Kontrolle der Verwahrstelle bei einem geeigneten Kreditin-
stitut, 

c) die Übertragung der Verwahrung von zu einem Investmentfonds gehörenden Wertpa-
pieren an eine Wertpapiersammelbank oder an eine andere in- oder ausländische Bank, 

d) die Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen mit Drittverwahrern; 
2. Leistungen zur Erfüllung der Zahlstellenfunktion, 
3. Einzug und Gutschrift von Zinsen und Dividenden, 
4. Mitwirkung an Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) und der Stimmrechtsausübung 

(Proxy Voting), 
5. Abwicklung des Erwerbs und Verkaufs der Vermögensgegenstände inklusive Abgleich der 

Geschäftsdaten mit dem Broker (Broker-Matching); hierbei handelt es sich nicht um 
Verwaltungstätigkeiten, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf die Verwahr-
stelle übertragen werden könnten, sondern um Tätigkeiten der Verwahrstelle im Rahmen 
der Verwahrung der Vermögensgegenstände;  

6. Leistungen der Kontrolle und Überwachung, die gewährleisten, dass die Verwaltung des 
Investmentfonds nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften erfolgt, wie insbe-
sondere 
a) Kontrolle der Ermittlung und der verbindlichen Feststellung des Anteilspreises, 
b) Kontrolle der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, 
c) Erstellung aufsichtsrechtlicher Meldungen, z. B. Meldungen, zu denen die Verwahr-

stelle verpflichtet ist.  
V e r w al tu n g  v on  V er s o r gun gs e i n r i ch t un ge n  

(20)  1Nach § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG ist die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen, 
welche Leistungen im Todes- oder Erlebensfall, bei Arbeitseinstellung oder bei Minderung 
der Erwerbstätigkeit vorsehen, steuerfrei (§ 1 Abs. 4 VAG). 2Die Versorgungswerke der 
Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater bzw. Steuerbevollmäch-
tigten, Tierärzte, Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer sowie Zahnärzte zählen zu 
den Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 4 VAG; Pensionsfonds sind Versor-
gungseinrichtungen im Sinne des § 112 Abs. 1 VAG. 3Damit sind die unmittelbaren Verwal-
tungsleistungen durch Unternehmer an die auftraggebenden Versorgungseinrichtungen steuer-
frei. 4Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist jedoch nicht, dass die Versorgungseinrichtun-
gen der Versicherungsaufsicht unterliegen. 5Einzelleistungen an die jeweilige Versorgungs-
einrichtung, die keine unmittelbare Verwaltungstätigkeit darstellen (z.B. Erstellung eines ver-
sicherungsmathematischen Gutachtens), fallen dagegen nicht unter die Steuerbefreiung nach 
§ 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG. 6Zu weiteren Einzelheiten, insbesondere bei Unterstützungskas-
sen, vgl. BMF-Schreiben vom 18. 12. 1997, BStBl I S. 1046. 7Bei Leistungen zur Durchfüh-
rung des Versorgungsausgleichs nach dem Gesetz über den Versorgungsausgleich (Versor-
gungsausgleichsgesetz - VersAusglG) handelt es sich abweichend von diesem BMF-Schrei-
ben um typische und somit steuerfreie Verwaltungsleistungen. 
V e r mö ge n sv e rw a l tun g  

(21)  1Bei der Vermögensverwaltung (Portfolioverwaltung) nimmt eine Bank einerseits die 
Vermögensverwaltung und andererseits Transaktionen vor (vgl. Abschnitt 4.8.9 Abs. 2). 2Die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 Buchstabe h UStG kommt in Betracht, soweit tatsächlich 
Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz verwaltet werden (vgl. Absätze 1 bis 
17).“ 

 



 
Seite 8  Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf nach dem 24. Dezember 2013 ausgeführte 

Umsätze anzuwenden. 
Für Umsätze, die bis zur Veröffentlichung dieses Schreibens im Bundessteuerblatt ausgeführt 
werden, ist es nicht zu beanstanden, wenn diese nach Abschnitt 4.8.13 UStAE a.F. behandelt 
werden.  
 
Das BMF-Schreiben vom 6. Mai 2010 - IV D 3 - S 7160-h/09/10001 (2010/0342087), BStBl I 
S. 563, wird aufgehoben. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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